
Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine 
Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über 

die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich 

►B EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR SYSTEMRISIKEN 

vom 15. Dezember 2015 

zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf 
freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen 

(ESRB/2015/2) 

(2016/C 97/02) 

(ABl. C 97 vom 12.3.2016, S. 9) 

Geändert durch: 

Amtsblatt 

Nr. Seite Datum 

►M1 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
24. März 2016 

C 153 1 29.4.2016 

►M2 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
24. Juni 2016 

C 290 1 10.8.2016 

►M3 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
20. Oktober 2017 

C 431 1 15.12.2017 

►M4 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
8. Januar 2018 

C 41 1 3.2.2018 

►M5 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
16. Juli 2018 

C 338 1 21.9.2018 

►M6 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
5. Dezember 2018 

C 39 1 1.2.2019 

►M7 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
15. Januar 2019 

C 106 1 20.3.2019 

►M8 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
2. Juni 2020 

C 217 1 1.7.2020 

►M9 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
22. Dezember 2020 

C 43 1 8.2.2021 

►M10 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
30. April 2021 

C 222 1 11.6.2021 

►M11 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
24. März 2021 

C 222 13 11.6.2021 

►M12 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
26. Juli 2021 

C 358 1 7.9.2021 

►M13 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
16. Februar 2022 

C 174 1 28.4.2022 

►M14 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
30. März 2022 

C 206 3 23.5.2022 

►M15 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
2. Juni 2022 

C 286 1 27.7.2022 

►M16 Europäischer Ausschuss Für Systemrisiken Empfehlung des 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 6. März 2023 

C 158 1 4.5.2023 

02016Y0312(02) — DE — 03.12.2025 — 015.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2015/312(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/429(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1215(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/203(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2018/921(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/201(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2019/320(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/701(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2020/208(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/611(2)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2021/907(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/428(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/523(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2022/727(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/504(1)/oj/deu


 

►M17 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 6. 
Juli 2023 

C 307 1 31.8.2023 

►M18 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 
3. Oktober 2023 

C 899 1 14.11.2023 

►M19 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 8. 
Dezember 2023 

C 3114 1 6.5.2024 

►M20 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 11. 
Juni 2024 

C 4775 1 29.7.2024 

►M21 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 8. 
Juli 2024 

C 5044 1 16.8.2024 

►M22 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 27. 
September 2024 

C 6967 1 14.11.2024 

►M23 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 3. 
Dezember 2024 

C 1010 1 12.2.2025 

►M24 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 27. 
Juni 2025 

C 5111 1 22.9.2025 

►M25 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 9. 
Juli 2025 

C 5112 1 22.9.2025 

►M26 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 9. 
Juli 2025 

C 5113 1 22.9.2025 

►M27 Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 4. 
November 2025 

C 6445 1 3.12.2025 

Berichtigt durch: 

►C1 Berichtigung, ABl. C 338 vom 15.9.2016, S. 16 (2016/C 290/01) 

02016Y0312(02) — DE — 03.12.2025 — 015.001 — 2

http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2023/831(1)/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/3114/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/4775/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/5044/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2024/6967/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/1010/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5111/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5112/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/5113/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/C/2025/6445/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/corrigendum/2016-09-15/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/corrigendum/2016-09-15/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reco/2016/810(1)/corrigendum/2016-09-15/oj/deu


02016Y0312(02) — DE — 03.12.2025 — 015.001 — 3 

EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR 
SYSTEMRISIKEN 

vom 15. Dezember 2015 

zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der 
gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf 

makroprudenzielle Maßnahmen 

(ESRB/2015/2) 

(2016/C 97/02) 

ABSCHNITT 1 

EMPFEHLUNGEN 

Empfehlung A — Bewertung der grenzüberschreitenden Auswir­
kungen makroprudenzieller Maßnahmen der jeweiligen Behörden 

1. Den jeweiligen aktivierenden Behörden wird empfohlen, die grenz­
überschreitenden Auswirkungen der Umsetzung ihrer makropruden­
ziellen Maßnahmen zu bewerten, bevor diese erlassen werden. Zu­
mindest sollten die Ansteckungseffekte, die sich über Risikoanpas­
sungen und Aufsichtsarbitrage ausbreiten, auf der Grundlage der in 
Kapitel 11 des ESRB Handbooks festgelegten Methodik bewertet 
werden. 

2. Den jeweiligen aktivierenden Behörden wird empfohlen, die folgen­
den möglichen Auswirkungen zu bewerten: 

a) die grenzüberschreitenden Auswirkungen (Sickerverluste und 
Aufsichtsarbitrage) der Umsetzung makroprudenzieller Maßnah­
men in ihrem Land; 

b) die grenzüberschreitenden Auswirkungen der geplanten makro­
prudenziellen Maßnahmen auf andere Mitgliedstaaten und auf 
den Binnenmarkt. 

3. Den jeweiligen aktivierenden Behörden wird empfohlen, das Zustan­
dekommen und die Entwicklung der grenzüberschreitenden Auswir­
kungen der von ihnen eingeführten makroprudenziellen Maßnahmen 
mindestens einmal im Jahr zu überwachen. 

Empfehlung B — Anzeige und Ersuchen um gegenseitige Anerken­
nung der makroprudenziellen Maßnahmen jeweiliger Behörden 

1. Den jeweiligen aktivierenden Behörden wird empfohlen, den ESRB 
in Bezug auf die makroprudenziellen Maßnahmen umgehend, spätes­
tens jedoch zwei Wochen nach deren Erlass in Kenntnis zu setzen. 
Die Anzeige soll eine Bewertung der grenzüberschreitenden Auswir­
kungen und eine Bewertung der Notwendigkeit einer gegenseitigen 
Anerkennung durch andere jeweilige Behörden enthalten. Die jewei­
ligen aktivierenden Behörden werden gebeten, die Informationen in 
englischer Sprache unter Verwendung der vom ESRB auf seiner 
Website veröffentlichten Vorlagen anzuzeigen. 

▼M3 
2. Wird die gegenseitige Anerkennung durch andere Mitgliedstaaten zur 

Gewährleistung der wirksamen Funktionsweise der jeweiligen Maß­
nahmen als notwendig erachtet, so wird den jeweiligen aktivierenden 
Behörden empfohlen, beim ESRB ein Ersuchen um gegenseitige 
Anerkennung zusammen mit der Anzeige der Maßnahme einzurei­
chen. Das Ersuchen sollte einen Schwellenwert für die Wesentlich­
keit vorschlagen. 

▼B
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3. Wurden makroprudenzielle Maßnahmen vor Erlass der vorliegenden 
Empfehlung aktiviert oder wird die gegenseitige Anerkennung zum 
Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahmen als nicht notwendig erachtet, 
wird die gegenseitige Anerkennung später jedoch nach Auffassung 
der jeweiligen aktivierenden Behörden zur Notwendigkeit, so wird 
den jeweiligen aktivierenden Behörden empfohlen, beim ESRB ein 
Ersuchen um gegenseitige Anerkennung einzureichen. 

Empfehlung C — Gegenseitige Anerkennung der makroprudenziel­
len Maßnahmen anderer jeweiliger Behörden 

▼M19 
1. Es wird empfohlen, dass die jeweiligen Behörden makroprudenzielle 

Maßnahmen, die von anderen jeweiligen Behörden erlassen wurden 
und deren gegenseitige Anerkennung der ESRB empfohlen hat, ih­
rerseits anerkennen. Es wird empfohlen, die folgenden im Anhang 
näher beschriebenen Maßnahmen gegenseitig anzuerkennen: 

▼M27 
Österreich: 

— Ein sektoraler Systemrisikopuffer von 1 % für alle entsprechen­
den Risikopositionen gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesell­
schaften – mit Ausnahme von gemeinnützigen Bauvereinigun­
gen – im Bau- und Immobiliensektor in Österreich, die nach 
Maßgabe der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in 
der Union (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 
ermittelt wurden. 

▼M19 
Belgien: 

— eine Systemrisikopufferquote von 9 % für alle IRB-Risikoposi­
tionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen Personen, 
die durch Wohnimmobilien mit in Belgien belegenen Sicherhei­
ten besichert sind, die bis zum 31. März 2024 anwendbar ist; 

▼M22 
— eine Systemrisikopufferquote von 6 % für alle IRB-Risikoposi­

tionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen Personen, 
die durch Wohnimmobilien mit in Belgien belegenen Sicherhei­
ten besichert sind, die ab dem 1. April 2024 anwendbar ist; 

▼M19 
Deutschland: 

▼M24 
— eine Systemrisikopufferquote von 1 % für alle Risikopositionen 

aus dem Mengengeschäft und Nicht-Mengengeschäft gegenüber 
natürlichen Personen und alle Risikopositionen gegenüber juris­
tischen Personen, die jeweils durch in Deutschland belegene 
Wohnimmobilien besichert sind und bei denen davon ausgegan­
gen wird, dass diese Sicherheiten die aufsichtlichen Eigenmittel­
anforderungen verringern. 

▼M19 
Litauen 

— eine Systemrisikopufferquote von 2 % für alle Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft gegenüber in der Republik Litauen 
ansässigen natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien be­
sichert sind. 

Luxemburg: 

— rechtsverbindliche Beleihungsgrenzen für neue Hypothekarkredite 
für in Luxemburg belegene Wohnimmobilien, wobei für die ver­
schiedenen Kategorien von Kreditnehmern unterschiedliche Be­
leihungsgrenzen gelten: 

a) eine Beleihungsgrenze von 100 % für Erstkäufer, die ihren 
Hauptwohnsitz erwerben; 

▼B
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b) eine Beleihungsgrenze von 90 % für sonstige Käufer, d. h. 
Nicht-Erstkäufer, die ihren Hauptwohnsitz erwerben. Diese 
Grenze wird proportional über eine Portfoliowertberichtigung 
umgesetzt. Insbesondere dürfen Kreditgeber bei 15 % des 
Portfolios neuer Hypotheken, die diesen Kreditnehmern ge­
währt werden, eine Beleihungsgrenze von über 90 % fest­
legen, die jedoch die maximal zulässige Beleihungsgrenze 
von 100 % nicht erreichen darf; 

c) eine Beleihungsgrenze von 80 % für sonstige Hypothekarkre­
dite (einschließlich des Segments Kauf zur Weitervermie­
tung). 

Niederlande: 

— ein durchschnittliches Mindestrisikogewicht, das gemäß Arti­
kel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 auf in den Niederlanden zugelassene Kreditinstitute 
angewendet wird, die zur Berechnung der Eigenkapitalanforde­
rungen in Bezug auf ihre Portfolios mit Risikopositionen gegen­
über natürlichen Personen, die durch in den Niederlanden bele­
gene Wohnimmobilien besichert sind, den IRB-Ansatz verwen­
den. Für jede einzelne Risikoposition, die in den Anwendungs­
bereich der Maßnahme fällt, wird dem Teil des Kredits, der 55 % 
des Marktwerts der zur Besicherung des Kredits dienenden Im­
mobilie nicht übersteigt, ein Risikogewicht von 12 % zugewiesen 
und dem verbleibenden Teil des Kredits ein Risikogewicht von 
45 %. Das durchschnittliche Mindestrisikogewicht des Portfolios 
ist der risikopositionsgewichtete Durchschnitt der Risikogewichte 
der einzelnen Kredite. 

Norwegen: 

— eine für alle Risikopositionen in Norwegen geltende Systemrisi­
kopufferquote von 4,5 %, die gemäß Artikel 133 der Richt­
linie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 1 ) in der gemäß den Bestimmungen des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ( 2 ) (EWR-Abkommen) 
zum 31. Dezember 2022 für Norwegen anzuwendenden Fassung 
(nachfolgend die „CRD in der zum 31. Dezember 2022 für und 
in Norwegen anzuwendenden Fassung“) auf alle in Norwegen 
zugelassenen Kreditinstitute angewendet wird; 

▼M26 
— eine Untergrenze von 20 % für die (risikopositionsgewichteten) 

durchschnittlichen Risikogewichte für durch Wohnimmobilien 
besicherte Risikopositionen in Norwegen nach Artikel 458 Ab­
satz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
mit Geltung in Norwegen bis zum 30. Juni 2025, die ab dem 
1. Juli 2025 auf 25 % angehoben wird und für in Norwegen 
zugelassene Kreditinstitute gilt, welche zur Berechnung der Ei­
genkapitalanforderungen den auf internen Ratings basierenden 
(IRB) Ansatz verwenden; 

— eine Untergrenze von 35 % für die (risikopositionsgewichteten) 
durchschnittlichen Risikogewichte für durch Gewerbeimmobilien 
besicherte Risikopositionen in Norwegen nach Artikel 458 Ab­
satz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
mit Geltung in Norwegen, die auf in Norwegen zugelassene 
Kreditinstitute angewendet wird, welche zur Berechnung der Ei­
genkapitalanforderungen den IRB-Ansatz verwenden. 

▼M19 

( 1 ) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 338). 

( 2 ) ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3.
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Schweden: 

— eine kreditinstitutsspezifische Untergrenze von 25 % für die risi­
kopositionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die 
auf das Portfolio an durch Immobilien besicherten Risikopositio­
nen aus dem Mengengeschäft gegenüber Schuldnern mit Sitz in 
Schweden gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angewendet werden, für in 
Schweden zugelassene Kreditinstitute, die bei der Berechnung 
der Eigenkapitalanforderungen den IRB-Ansatz verwenden; 

— eine kreditinstitutsspezifische Untergrenze von 35 % für die risi­
kopositionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die 
auf das Portfolio an durch Gewerbeimmobilien (in Schweden 
belegene Immobilien, die für gewerbliche Zwecke gehalten wer­
den, um Mieteinnahmen zu erzielen) besicherten Risikopositio­
nen gegenüber Unternehmen angewendet werden, und eine kre­
ditinstitutsspezifische Untergrenze von 25 % für die risikopositi­
onsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die auf das 
Portfolio an durch Wohnimmobilien (in Schweden belegene 
Wohngebäude, die über mehr als drei Wohnungen verfügen 
und die für gewerbliche Zwecke gehalten werden, um Mietein­
nahmen zu erzielen) besicherten Risikopositionen gegenüber Un­
ternehmen in Schweden gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d 
Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angewendet werden, 
für in Schweden zugelassene Kreditinstitute, die zur Berechnung 
der Eigenkapitalanforderungen den IRB-Ansatz verwenden. 

Portugal: 

— eine sektorale Systemrisikopufferquote von 4 % für alle 
IRB-Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natür­
lichen Personen, die durch Wohnimmobilien mit in Portugal be­
legenen Sicherheiten besichert sind. 

Dänemark: 

▼M21 
— eine sektorale Systemrisikopufferquote von 7 % für alle Arten 

von Risikopositionen in Dänemark gegenüber nichtfinanziellen 
Kapitalgesellschaften, die im Grundstücks- und Wohnungswesen 
und im Bereich der Erschließung von Grundstücken und als 
Bauträger tätig sind, die nach Maßgabe der statistischen Syste­
matik der Wirtschaftszweige in der Union (NACE) gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 ermittelt wurden, wobei der Teil 
jeder Risikoposition mit einer Beleihungsquote im Bereich von 
0 % bis 15 % von den Risikopositionen ausgenommen ist, für die 
die sektorale Systemrisikopufferquote gilt. 

▼M20 
Italien: 

— eine Systemrisikopufferquote von 0,5 % für alle in Italien bele­
genen Kreditrisikopositionen und Gegenparteiausfallrisikopositio­
nen, die vom 31. Dezember 2024 bis zum 29. Juni 2025 anwend­
bar ist; Anhebung der Systemrisikopufferquote auf 1 % für alle 
in Italien belegenen Kreditrisikopositionen und Gegenparteiaus­
fallrisikopositionen, anwendbar ab dem 30. Juni 2025. 

▼M19
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2. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die in der vorliegenden 
Empfehlung aufgeführten makroprudenziellen Maßnahmen ihrerseits 
anzuerkennen, indem sie dieselbe makroprudenzielle Maßnahme wie 
die durch die aktivierende Behörde umgesetzte Maßnahme erlassen. 
In Fällen, in denen dieselbe makroprudenzielle Maßnahme im na­
tionalen Recht nicht vorgesehen ist, wird den jeweiligen Behörden 
empfohlen, nach Abstimmung mit dem ESRB die Maßnahme ihrer­
seits anzuerkennen, indem sie eine in ihrem Land zulässige makro­
prudenzielle Maßnahme erlassen, die in ihrer Wirkung der bereits 
aktivierten Maßnahme am gleichwertigsten ist. 

3. Sofern keine bestimmte Frist in Bezug auf die gegenseitige Anerken­
nung einer makroprudenziellen Maßnahme empfohlen wurde, wird 
den jeweiligen Behörden empfohlen, gegenseitig anzuerkennende 
makroprudenzielle Maßnahmen spätestens drei Monate nach der Ver­
öffentlichung der letzten Änderung der vorliegenden Empfehlung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erlassen. Die erlassenen Maß­
nahmen und die Gegenseitigkeitsregelungen sollen jeweils dasselbe 
Aktivierungsdatum haben. 

Empfehlung D — Anzeige in Bezug auf die gegenseitige Anerken­
nung der makroprudenziellen Maßnahmen anderer jeweiliger Be­
hörden 

Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, eine ihrerseits erfolgte An­
erkennung der makroprudenziellen Maßnahmen anderer jeweiliger Be­
hörden dem ESRB anzuzeigen. Anzeigen sind spätestens einen Monat 
nach Erlass der Gegenseitigkeitsregelung an den ESRB zu richten. Die 
anzeigenden Behörden werden gebeten, die Informationen in englischer 
Sprache unter Verwendung der vom ESRB auf seiner Website ver­
öffentlichten Vorlagen anzuzeigen. 

ABSCHNITT 2 

UMSETZUNG 

1. Auslegung 

Im Sinne der vorliegenden Empfehlung gelten die folgenden Be­
griffsbestimmungen: 

a) „Aktivierung“: die Anwendung einer makroprudenziellen Maß­
nahme auf nationaler Ebene; 

b) „Erlass“: der Beschluss einer jeweiligen Behörde zur Einführung, 
gegenseitigen Anerkennung oder Änderung einer makropruden­
ziellen Maßnahme; 

c) „Finanzdienstleistung“: jede Dienstleistung im Zusammenhang 
mit einer Bankdienstleistung, Kreditgewährung, Versicherung, Al­
tersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung; 

d) „makroprudenzielle Maßnahme“: jede Maßnahme, die sich mit 
der Abwendung oder Eindämmung von Systemrisiken im Sinne 
des Artikels 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
befasst und von einer jeweiligen Behörde vorbehaltlich des Uni­
onsrechts oder der nationalen Rechtsvorschriften erlassen oder 
aktiviert wurde; 

e) „Anzeige“: eine schriftliche Mitteilung in englischer Sprache an 
den ESRB durch die jeweilige Behörde einschließlich der EZB 
gemäß Artikel 9 der Verordnung ((EU) Nr. 1024/2013 in Bezug 
auf eine makroprudenzielle Maßnahme gemäß insbesondere Ar­
tikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU und Artikel 458 der Verord­
nung (EU) Nr.575/2013, die ein Ersuchen eines Mitgliedstaats um 
gegenseitige Anerkennung gemäß insbesondere Artikel 134 Ab­
satz 4 der Richtlinie 2013/36/EU und Artikel 458 Absatz 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darstellen kann; 

▼B
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f) „gegenseitige Anerkennung“: eine Regelung, nach der die jewei­
lige Behörde in einem Land die gleiche oder eine äquivalente 
makroprudenzielle Maßnahme wie die von einer jeweiligen akti­
vierenden Behörde in einem anderem Land ergriffene makropru­
denzielle Maßnahme auf Finanzinstitute in ihrem Land anwendet, 
sofern diese im anderen Land dem gleichen Risiko ausgesetzt 
sind; 

g) „jeweilige aktivierende Behörde“: eine jeweilige Behörde, die mit 
der Anwendung einer makroprudenziellen Maßnahme auf natio­
naler Ebene beauftragt ist; 

h) „jeweilige Behörde“: eine Behörde, die mit dem Erlass und/oder 
der Aktivierung makroprudenzieller Maßnahmen betraut ist, ein­
schließlich insbesondere 

i) benannter Behörden nach Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU 
und Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zustän­
diger Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 40 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der Europäischen 
Zentralbank (EZB) gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 1024/2013; oder 

ii) makroprudenzieller Behörden mit den Zielen, Vorkehrungen, 
Befugnissen, Rechenschaftspflichten und anderen gemäß der 
Empfehlung ESRB/2011/3 des Europäischen Ausschusses für 
Systemrisiken ( 1 ) festgelegten Merkmalen ; 

▼M3 
i) „Schwellenwert für die Wesentlichkeit“: ein quantitativer Schwel­

lenwert, unterhalb dessen die benannten makroprudenziellen Ri­
sikopositionen eines einzelnen Finanzdienstleisters in dem Land, 
in dem die jeweilige aktivierende Behörde die makroprudenziel­
len Maßnahme anwendet, als unwesentlich angesehen werden. 

▼B 
2. Ausnahmen 

▼M3 
1. Die jeweiligen Behörden können Finanzdienstleister in ihrem 

Land von der Anwendung bestimmter gegenseitig anzuerkennen­
der makroprudenzieller Maßnahmen ausnehmen, sofern diese Fi­
nanzdienstleister unwesentlichen benannten makroprudenziellen 
Risiken in dem Land ausgesetzt sind, in dem die jeweilige ma­
kroprudenzielle Maßnahme der jeweiligen aktivierenden Behörde 
angewendet wird (De-minimis-Prinzip). Die jeweiligen Behörden 
werden gebeten, dem ESRB diese Ausnahmen unter Verwendung 
der vom ESRB auf seiner Website veröffentlichten Vorlage für 
die Anzeige von Gegenseitigkeitsregelungen anzuzeigen. 

Zur Anwendung des De-minimis-Prinzips legt der ESRB einen 
Schwellenwert für die Wesentlichkeit fest, der auf dem Schwel­
lenwert basiert, den die jeweilige aktivierende Behörde gemäß 
Abschnitt 1 Empfehlung B Absatz 2 vorgeschlagen hat. Die Ka­
librierung des Schwellenwertes sollte den vom ESRB eingeführ­
ten vorbildlichen Verfahren folgen. Der Schwellenwert für die 
Wesentlichkeit stellt eine empfohlene Höchstgrenze dar. Die je­
weiligen gegenseitig anerkennenden Behörden können den emp­
fohlenen Schwellenwert anwenden, gegebenenfalls einen niedri­
geren Schwellenwert für ihr Land festsetzen oder die Maßnahme 
ohne jeglichen Schwellenwert für die Wesentlichkeit gegenseitig 
anerkennen. Bei der Anwendung des De-minimis-Prinzips müssen 
die Behörden genau beobachten, ob Sickerverluste und Aufsichts­
arbitrage eintreten, und gegebenenfalls die Regelungslücke schlie­
ßen. 

▼B 

( 1 ) Empfehlung ESRB/2011/3 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
vom 22. Dezember 2011 zu dem makroprudenziellen Mandat der nationalen 
Behörden (ABl. C 41 vom 14.2.2012, S. 1).
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2. Sofern die jeweiligen Behörden die Maßnahme ihrerseits bereits 
vor dem Zeitpunkt, an dem die gegenseitige Anerkennung der 
Maßnahme gemäß der vorliegenden Empfehlung empfohlen 
wurde, anerkannt und veröffentlicht haben, muss die Gegenseitig­
keitsregelung nicht geändert werden, selbst wenn sie sich von der 
durch die aktivierende Behörde erlassenen Maßnahme 
unterscheidet. 

3. Zeitrahmen und Meldebestimmungen 

1. Die jeweiligen Behörden werden ersucht, dem ESRB und dem 
Rat über Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie zur Umsetzung 
der vorliegenden Empfehlung ergriffen haben, oder ihr Nichthan­
deln hinreichend zu begründen. Berichte sind alle zwei Jahre an 
den ESRB zu senden, wobei der erste Bericht bis zum 30. Juni 
2017 zu erstellen ist. Die Berichte sollten zumindest Folgendes 
enthalten: 

a) Informationen über den Inhalt und den Zeitrahmen der ergrif­
fenen Maßnahmen; 

b) eine Beurteilung der Funktionsweise der ergriffenen Maßnah­
men im Hinblick auf die Ziele der vorliegenden Empfehlung; 

c) eine ausführliche Begründung der gegebenenfalls nach dem 
De-minimis-Prinzip gewährten Ausnahmen sowie eines etwai­
gen Nichthandelns oder Abweichens von der vorliegenden 
Empfehlung, einschließlich eventueller zeitlicher Verzögerun­
gen. 

2. Bei gemeinsamen Zuständigkeiten sollten sich die jeweiligen Be­
hörden absprechen, um die erforderlichen Informationen frist­
gerecht zur Verfügung zu stellen. 

3. Die jeweiligen Behörden werden aufgefordert, dem ESRB ge­
plante makroprudenzielle Maßnahmen frühestmöglich anzuzeigen. 

4. Makroprudenzielle Anerkennungsmaßnahme gelten als einander 
gleichwertig, wenn sie soweit wie möglich: 

a) dieselben wirtschaftlichen Auswirkungen haben; 

b) denselben Anwendungsbereich haben; und 

c) dieselben Folgen (Sanktionen) der Nichteinhaltung nach sich 
ziehen. 

▼M3 
4. Änderungen der Empfehlung 

Der Verwaltungsrat entscheidet, wann eine Änderung der vorliegen­
den Empfehlung erforderlich ist. Änderungen umfassen insbesondere 
zusätzliche oder geänderte makroprudenzielle Maßnahmen, die im 
Sinne der Empfehlung C und der zugehörigen Anhänge mit den 
maßnahmenspezifischen Informationen gegenseitig anzuerkennen 
sind, einschließlich des vom ESRB festgelegten Schwellenwerts für 
die Wesentlichkeit. Der Verwaltungsrat kann ferner die in den vor­
stehenden Nummern genannten Fristen verlängern, wenn für die Ein­
haltung einer oder mehrerer Empfehlungen Gesetzgebungsinitiativen 
erforderlich sind. Der Verwaltungsrat kann insbesondere beschließen, 
die vorliegende Empfehlung im Anschluss an eine von der Europäi­
schen Kommission durchgeführte Überprüfung der Regelung für die 
unionsrechtlich vorgeschriebene obligatorische Anerkennung oder 
aufgrund der Erfahrungen, die bei der Anwendung der durch die 
vorliegende Empfehlung vorgesehenen freiwilligen Regelung über 
eine gegenseitige Anerkennung gesammelt wurden, zu ändern. 

▼B
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5. Überwachung und Beurteilung 

1. Das Sekretariat des ESRB 

a) unterstützt die jeweiligen Behörden durch die Erleichterung 
einer abgestimmten Berichterstattung im Wege der Bereitstel­
lung maßgeblicher Vorlagen und gegebenenfalls detaillierter 
Angaben zu den Modalitäten und dem Zeitrahmen der Einhal­
tung; 

b) überprüft die Einhaltung der Empfehlung durch die jeweiligen 
Behörden, unter anderem indem es diese auf deren Verlangen 
hin unterstützt, und erstattet dem Verwaltungsrat Bericht über 
die Einhaltung. 

2. Der Verwaltungsrat beurteilt die von den Adressaten gemeldeten 
Maßnahmen bzw. Begründungen und entscheidet gegebenenfalls, 
ob die vorliegende Empfehlung nicht eingehalten wurde und die 
Adressaten ihr Nichthandeln nicht hinreichend begründet haben. 

▼B
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ANHANG 

▼M27 
Österreich 

Ein sektoraler Systemrisikopuffer von 1 % für alle entsprechenden Risiko­ 
positionen gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften – mit Ausnahme 
von gemeinnützigen Bauvereinigungen – im Bau- und Immobiliensektor in 
Österreich, die nach Maßgabe der statistischen Systematik der Wirtschafts­ 
zweige in der Union (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 ( 1 ) 
ermittelt wurden. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU angewandte österrei­
chische Maßnahme schreibt für alle entsprechenden Risikopositionen ge­
genüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften – mit Ausnahme von ge­
meinnützigen Bauvereinigungen – im Bau- und Immobiliensektor in 
Österreich, die nach Maßgabe der statistischen Systematik der Wirt­
schaftszweige in der Union (NACE) gemäß der Verord­
nung (EG) Nr. 1893/2006 ermittelt wurden, eine sektorale Systemrisiko­
pufferquote von 1 % vor. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

2. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die österreichische Maßnahme 
für alle entsprechenden Risikopositionen in Österreich nach Maßgabe 
von Artikel 134 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU auf konsolidierter, 
teilkonsolidierter und Einzelbasis ihrerseits anzuerkennen. Sie sollten die 
Maßnahme auf alle entsprechenden Risikopositionen gegenüber nicht­
finanziellen Kapitalgesellschaften – mit Ausnahme von gemeinnützigen 
Bauvereinigungen – anwenden, die in den folgenden spezifischen Wirt­
schaftszweigen tätig sind: „Hochbau“, wie unter NACE-Kode F 41 klas­
sifiziert, „Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges 
Ausbaugewerbe“, wie unter NACE-Kode F 43 klassifiziert und „Grund­
stücks- und Wohnungswesen“, wie unter NACE-Kode M 68 klassifiziert. 

3. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, gemäß Empfehlung C Absatz 2 die in ihrem Land zur 
Verfügung stehende makroprudenzielle Maßnahme anzuwenden, die in 
ihrer Wirkung der oben genannten Maßnahme, deren gegenseitige An­
erkennung empfohlen wird, am nächsten kommt, einschließlich der An­
wendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Für die 
Umsetzung der Maßnahmen zur gegenseitigen Anerkennung gilt der üb­
liche Übergangszeitraum von drei Monaten nach der Veröffentlichung 
der Empfehlung ESRB/2025/10 im Amtsblatt der Europäischen Union. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

4. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine Wesentlichkeitsschwelle zur 
Steuerung der potenziellen Anwendung des De-minimis-Prinzips durch 
die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme gegenseitig anerkennen. 
Diese Wesentlichkeitsschwelle wird auf 100 Mio. EUR je Institut fest­
gelegt. Ist diese Wesentlichkeitsschwelle erreicht, sollte der sektorale 
Systemrisikopuffer gegenseitig anerkannt werden und auf konsolidierter, 
teilkonsolidierter und Einzelbasis gelten. Bei der Beurteilung auf teilkon­
solidierter und konsolidierter Basis sollten die über Zweigstellen, direkte 
grenzüberschreitende Kreditvergaben und Tochterunternehmen gehalte­
nen Gesamtrisikopositionen anhand der Wesentlichkeitsschwelle bewertet 
werden. 

▼M19 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 
vom 30.12.2006, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).
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5. Die jeweiligen Behörden sollten die Wesentlichkeit der Risikopositionen 
überwachen. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt 
die in Absatz 4 genannte Wesentlichkeitsschwelle eine empfohlene 
Höchstgrenze dar. Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden 
können daher anstelle der Anwendung des empfohlenen Schwellenwerts 
gegebenenfalls einen niedrigeren Schwellenwert für ihr Land festsetzen 
oder die Maßnahme ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig 
anerkennen. 

▼M19 
Belgien 

▼M22 
Eine Systemrisikopufferquote von 6 % für alle IRB-Risikopositionen aus 
dem Mengengeschäft, die durch Wohnimmobilien mit in Belgien belegenen 
Sicherheiten besichert sind. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

2. Vom 1. April 2024 an schreibt die belgische Maßnahme, die gemäß 
Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU angewendet wird, für 
IRB-Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen 
Personen, die durch Wohnimmobilien mit in Belgien belegenen Sicher­
heiten besichert sind (sowohl nicht ausgefallene als auch ausgefallene 
Risikopositionen), eine Systemrisikopufferquote von 6 % vor. 

2a. Die Maßnahme gilt auf konsolidierter, teilkonsolidierter und Einzelbasis. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

3. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die belgische Maßnahme ih­
rerseits anzuerkennen und auf IRB-Risikopositionen aus dem Mengen­
geschäft gegenüber natürlichen Personen anzuwenden, die durch Wohn­
immobilien mit in Belgien belegenen Sicherheiten besichert sind (sowohl 
nicht ausgefallene als auch ausgefallene Risikopositionen). Alternativ 
kann die Maßnahme unter Verwendung des folgenden Anwendungs­
bereichs bei den COREP-Meldungen gegenseitig anerkannt werden: 
durch in Belgien belegene Wohnimmobilien besicherte IRB-Risikoposi­
tionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen Personen (sowohl 
nicht ausgefallene als auch ausgefallene Risikopositionen). 

4. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Den 
jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertige Maßnahme bis 
spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erlassen. 

4a. Auf das Ersuchen der NBB/BNB hin wird empfohlen, dass die zustän­
digen Behörden die belgische Maßnahme gegenseitig anerkennen, indem 
sie sie auf Einzelbasis, teilkonsolidierter und konsolidierter Basis anwen­
den, unabhängig davon, ob die betreffenden Risikopositionen über Toch­
terunternehmen oder Zweigstellen gehalten werden oder aus der direkten 
grenzüberschreitenden Kreditvergabe resultieren. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

5. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwelle zur Steuerung der potenziellen Anwendung des 
De-minimis-Prinzips durch die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme 
gegenseitig anerkennen. Institute können von der Systemrisikopufferan­
forderung ausgenommen werden, solange ihre entsprechenden sektoralen 
Risikopositionen 2 Mrd. EUR nicht übersteigen. Daher wird eine gegen­
seitige Anerkennung nur verlangt, sobald der institutsspezifische Schwel­
lenwert überschritten wird. 

5a. Alle über Zweigstellen und direkte grenzüberschreitende Kreditvergabe 
und über Tochterunternehmen gehaltenen Risikopositionen sollten in die 
Berechnung der Risikopositionen einbezogen werden, die anhand der 
Wesentlichkeitsschwelle bewertet werden. 

▼M27
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6. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt der Schwel­
lenwert für die Wesentlichkeit von 2 Mrd. EUR eine empfohlene 
Höchstgrenze dar. Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden 
können daher anstelle der Anwendung des empfohlenen Schwellenwerts 
gegebenenfalls einen niedrigeren Schwellenwert für ihr Land festsetzen 
oder die Maßnahme ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig 
anerkennen. 

7. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Belgien zugelassen sind, können die jeweiligen Behör­
den der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfeh­
lung ESRB/2015/2 beschließen, die belgische Maßnahme ihrerseits nicht 
anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden die We­
sentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein Kreditinstitut 
die empfohlene Wesentlichkeitsschwelle überschreitet, wird den jeweili­
gen Behörden die gegenseitige Anerkennung der belgischen Maßnahme 
empfohlen. 

▼M19 
Deutschland 

Eine Systemrisikopufferquote von 2 % für i) alle IRB-Risikopositionen, die 
durch in Deutschland belegene Wohnimmobilien besichert sind und ii) alle 
Risikopositionen, auf welche der Standardansatz angewendet wird, die im 
Sinne des Artikels 125 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 voll­ 
ständig durch in Deutschland belegene Wohnimmobilien besichert sind. 

▼M24 
I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die deutsche Maßnahme, die gemäß Artikel 133 der Richt­
linie 2013/36/EU angewendet wird, schreibt für alle Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft und dem Nicht-Mengengeschäft gegenüber 
natürlichen und juristischen Personen, die durch in Deutschland belegene 
Wohnimmobilien besichert sind, eine Systemrisikopufferquote von 1 % 
vor. 

1a. Die Maßnahme gilt auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis sowie 
auf Einzelbasis. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

2. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die deutsche Maßnahme ih­
rerseits anzuerkennen und auf im Inland zugelassene Kreditinstitute 
anzuwenden. 

3. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Den 
jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertige Maßnahme so 
bald wie möglich, jedoch bis spätestens drei Monate nach der Veröffent­
lichung dieser Empfehlung im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
erlassen. 

4a. Auf Ersuchen der BaFin wird den jeweiligen Behörden empfohlen, die 
deutsche Maßnahme vorbehaltlich des Ergebnisses der in Absatz 5a ge­
nannten Bewertung ihrerseits anzuerkennen und auf Einzelbasis sowie 
auf teilkonsolidierter und konsolidierter Basis anzuwenden. 

III. Schwellenwert für die Wesentlichkeit 

5. Die Maßnahme wird ergänzt durch einen institutsspezifischen Schwellen­
wert für die Wesentlichkeit zur Steuerung der potenziellen Anwendung 
des De-minimis-Prinzips durch die jeweiligen Behörden, welche die 
Maßnahme gegenseitig anerkennen. Kreditinstitute können von der Sys­
temrisikopufferanforderung ausgenommen werden, wenn ihre entspre­
chenden sektoralen Risikopositionen 10 Mrd. EUR nicht übersteigen. 
Daher wird eine gegenseitige Anerkennung nur verlangt, sobald der 
institutsspezifische Schwellenwert überschritten wird. 

▼M22
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5a. Der Schwellenwert für die Wesentlichkeit ist auf konsolidierter und teil­
konsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis zu bewerten. Bei der Bewer­
tung auf konsolidierter Basis sind alle über Zweigstellen und direkte 
grenzüberschreitende Kreditvergabe sowie über Tochterunternehmen ge­
haltenen Risikopositionen in die Berechnung der Risikopositionen ein­
zubeziehen, die anhand des Schwellenwerts für die Wesentlichkeit be­
wertet werden. 

6. Die jeweiligen Behörden sollten die Wesentlichkeit der Risikopositionen 
überwachen. Im Einklang mit Abschnitt 2.2.1 der Empfeh­
lung ESRB/2015/2 stellt der Schwellenwert für die Wesentlichkeit von 
10 Mrd. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. Die jeweiligen gegen­
seitig anerkennenden Behörden können daher anstelle der Anwendung 
des empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls einen niedrigeren 
Schwellenwert für ihr Land festsetzen oder die Maßnahme ohne jegli­
chen Schwellenwert für die Wesentlichkeit gegenseitig anerkennen. 

7. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Deutschland zugelassen sind, können die jeweiligen 
Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der 
Empfehlung ESRB/2015/2 beschließen, die deutsche Maßnahme ihrer­
seits nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden 
die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein Kredit­
institut den empfohlenen Schwellenwert für die Wesentlichkeit über­
schreitet, wird den jeweiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung 
der deutschen Maßnahme empfohlen. 

▼M19 
Litauen: 

Eine Systemrisikopufferquote von 2 % für alle Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft gegenüber in der Republik Litauen ansässigen natürlichen 
Personen, die durch Wohnimmobilien besichert sind. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die litauische Maßnahme, die gemäß Artikel 133 der Richt­
linie 2013/36/EU angewendet wird, schreibt für alle Risikopositionen 
aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen Personen in Litauen, 
die durch Wohnimmobilien besichert sind, eine Systemrisikopufferquote 
von 2 % vor. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

2. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die litauische Maßnahme 
ihrerseits anzuerkennen und auf in Litauen ansässige Zweigstellen von 
im Inland zugelassenen Banken und auf direkte grenzüberschreitende 
Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen in Litauen, die durch 
Wohnimmobilien besichert sind, anzuwenden. Da ein erheblicher Teil 
der gesamten Hypothekenpositionen von in Litauen tätigen Zweigstellen 
ausländischer Banken gehalten wird, würde die gegenseitige Anerken­
nung der Maßnahme durch andere Mitgliedstaaten dazu beitragen, glei­
che Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und sicherzustellen, dass alle 
wichtigen Marktteilnehmer dem erhöhten Risiko durch Wohnimmobilien 
in Litauen Rechnung tragen und ihre Widerstandsfähigkeit erhöhen. 

3. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Den 
jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertige Maßnahme bis 
spätestens vier Monate nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erlassen. 

▼M24
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III. Wesentlichkeitsschwelle 

4. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwelle zur Steuerung der potenziellen Anwendung des 
De-minimis-Prinzips durch die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme 
gegenseitig anerkennen. Institute können von der Systemrisikopufferan­
forderung ausgenommen werden, wenn ihre entsprechenden sektoralen 
Risikopositionen 50 Mio. EUR nicht übersteigen, was etwa 0,5 % der 
entsprechenden Risikopositionen des gesamten Kreditinstitutssektors in 
Litauen entspricht. Daher wird eine gegenseitige Anerkennung nur ver­
langt, sobald der institutsspezifische Schwellenwert überschritten wird. 

5. Begründung für einen solchen Schwellenwert: 

a) Das Potenzial für eine regulatorische Fragmentierung muss so gering 
wie möglich gehalten werden, da die gleiche Wesentlichkeitsschwelle 
auch für in Litauen zugelassene Kreditinstitute gelten wird. 

b) Die Anwendung einer solchen Wesentlichkeitsschwelle würde dazu 
beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen in dem Sinne zu gewähr­
leisten, dass Institute mit ähnlich großen Risikopositionen der Sys­
temrisikopufferanforderung unterliegen. 

c) Der Schwellenwert ist für die Finanzstabilität von Bedeutung, da die 
weitere Entwicklung des Risikos durch Wohnimmobilien in erster 
Linie von der Aktivität am Wohnimmobilienmarkt abhängt, die 
zum Teil von der Höhe der neu vergebenen Kredite zum Erwerb 
von Wohnimmobilien abhängt. Daher sollte die Maßnahme für 
Marktteilnehmer gelten, die auf diesem Markt tätig sind, obwohl 
ihre Hypothekarkreditportfolios nicht so groß sind wie die der größ­
ten Kreditgeber. 

6. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 50 Mio. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden können daher an­
stelle der Anwendung des empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls 
einen niedrigeren Schwellenwert für ihr Land festsetzen oder die Maß­
nahme ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. 

Luxemburg: 

Rechtsverbindliche Beleihungsgrenzen für neue Hypothekarkredite für in 
Luxemburg belegene Wohnimmobilien, wobei für die verschiedenen Katego­ 
rien von Kreditnehmern unterschiedliche Beleihungsgrenzen gelten: 

a) eine Beleihungsgrenze von 100 % für Erstkäufer, die ihren Hauptwohn­ 
sitz erwerben; 

b) eine Beleihungsgrenze von 90 % für sonstige Käufer, d. h. 
Nicht-Erstkäufer, die ihren Hauptwohnsitz erwerben. Diese Grenze 
wird proportional über eine Portfoliowertberichtigung umgesetzt. Ins­ 
besondere dürfen Kreditgeber bei 15 % des Portfolios neuer Hypotheken, 
die diesen Kreditnehmern gewährt werden, eine Beleihungsgrenze von 
über 90 % festlegen, die jedoch die maximal zulässige Beleihungsgrenze 
von 100 % nicht erreichen darf; 

▼M19
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c) eine Beleihungsgrenze von 80 % für sonstige Hypothekarkredite (ein­ 
schließlich des Segments Kauf zur Weitervermietung). 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die luxemburgischen Behörden haben rechtsverbindliche Beleihungs­
grenzen für neue Hypothekarkredite für in Luxemburg belegene Wohn­
immobilien eingeführt. Auf die Empfehlung des Comité du Risque Sys­
témique (Ausschuss für Systemrisiken) ( 1 ) hin hat die Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (Finanzmarktaufsichtsbehörde) ( 2 ) ge­
meinsam mit der Banque centrale du Luxembourg Beleihungsgrenzen 
eingeführt, die zwischen drei Kategorien von Kreditnehmern differenzie­
ren. Die Beleihungsgrenzen für jede der drei Kategorien lauten wie folgt: 

a) eine Beleihungsgrenze von 100 % für Erstkäufer, die ihren Haupt­
wohnsitz erwerben; 

b) eine Beleihungsgrenze von 90 % für sonstige Käufer, d. h. 
Nicht-Erstkäufer, die ihren Hauptwohnsitz erwerben. Diese Grenze 
wird proportional über eine Portfoliowertberichtigung umgesetzt. Ins­
besondere dürfen Kreditgeber bei 15 % des Portfolios neuer Hypo­
theken, die diesen Kreditnehmern gewährt werden, eine Beleihungs­
grenze von über 90 % festlegen, die jedoch die maximal zulässige 
Beleihungsgrenze von 100 % nicht erreichen darf; 

c) eine Beleihungsgrenze von 80 % für sonstige Hypothekarkredite (ein­
schließlich des Segments Kauf zur Weitervermietung). 

2. Die Beleihungsquote stellt das Verhältnis der Summe aller Kredite oder 
Kredittranchen, die der Kreditnehmer zum Zeitpunkt der Kreditgewäh­
rung mit Wohnimmobilien besichert hat, zum Wert der Immobilie zum 
selben Zeitpunkt dar. 

3. Die Beleihungsgrenzen gelten unabhängig von der Art des Eigentums 
(z. B. Alleineigentum, Nießbrauch, Eigentumsrecht ohne Nutzungsrecht 
(„nacktes Eigentum“)). 

4. Die Maßnahme gilt für jeden privaten Kreditnehmer, der einen Hypo­
thekarkredit für den Erwerb einer Wohnimmobilie in Luxemburg für 
nichtgewerbliche Zwecke aufnimmt. Die Maßnahme gilt auch, wenn 
der Kreditnehmer eine Rechtsform wie eine Immobilieninvestmentgesell­
schaft nutzt, um diese Transaktion abzuschließen, und wenn es sich um 
gemeinsame Anträge handelt. „Wohnimmobilien“ umfassen Baugrund­
stücke, unabhängig davon, ob die Bauarbeiten unmittelbar nach dem 
Kauf oder Jahre danach stattfinden. Die Maßnahme gilt auch, wenn 
einem Kreditnehmer ein Kredit für den Erwerb einer Immobilie mit 
einem Langzeitmietvertrag gewährt wird. Die Immobilie kann vom Ei­
gentümer selbst genutzt oder weitervermietet werden. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

5. Mitgliedstaaten, deren Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften und 
Finanzakteure, die Kreditgeschäfte tätigen (Hypothekarkreditgeber), we­
sentliche luxemburgische Kreditrisikopositionen in Form von direkten 
grenzüberschreitenden Krediten haben, wird empfohlen, die luxemburgi­
sche Maßnahme in ihrem Land gegenseitig anzuerkennen. Steht in ihrem 
Land nicht die gleiche Maßnahme für alle relevanten grenzüberschrei­
tenden Risikopositionen zur Verfügung, sollten die jeweiligen Behörden 
zur Verfügung stehende Maßnahmen anwenden, die in ihrer Wirkung 
der bereits aktivierten makroprudenziellen Maßnahme am gleichwertigs­
ten sind. 

▼M19 

( 1 ) Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux 
crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du 
Luxembourg (CRS/2020/005). 

( 2 ) CSSF Régulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de 
crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du 
Luxembourg.



 

02016Y0312(02) — DE — 03.12.2025 — 015.001 — 17 

6. Die Mitgliedstaaten sollten dem ESRB anzeigen, dass sie im Einklang 
mit Empfehlung D der Empfehlung ESRB/2015/2 die luxemburgische 
Maßnahme gegenseitig anerkennen oder die De-minimis-Ausnahmen in 
Anspruch nehmen. Die Anzeige sollte spätestens einen Monat nach Er­
lass der Gegenseitigkeitsregelung unter Verwendung der entsprechenden 
auf der Website des ESRB veröffentlichten Vorlage erfolgen. Der ESRB 
veröffentlicht die Anzeigen auf der Website des ESRB und gibt damit 
der Öffentlichkeit die nationalen Gegenseitigkeitsbeschlüsse bekannt. 
Die Veröffentlichung beinhaltet alle Ausnahmen, die von den gegensei­
tig anerkennenden Mitgliedstaaten gewährt werden, sowie ihre Zusage, 
Sickerverluste zu überwachen und erforderlichenfalls tätig zu werden. 

7. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, eine Maßnahme innerhalb von drei 
Monaten nach Veröffentlichung dieser Empfehlung im Amtsblatt der 
Europäischen Union gegenseitig anzuerkennen. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

8. Die Maßnahme wird durch zwei Wesentlichkeitsschwellen in Form einer 
länderspezifischen und einer institutsspezifischen Wesentlichkeits­
schwelle ergänzt, die zur Steuerung der potenziellen Anwendung des 
De-minimis-Prinzips durch die gegenseitig anerkennenden Mitgliedstaa­
ten dienen. Die länderspezifische Wesentlichkeitsschwelle für den Ge­
samtwert grenzüberschreitender Hypothekarkredite an Luxemburg liegt 
bei 350 Mio. EUR, was etwa 1 % des gesamten inländischen Hypothe­
kenmarkts für Wohnimmobilien im Dezember 2020 entspricht. Die in­
stitutsspezifische Wesentlichkeitsschwelle für den Gesamtwert grenz­
überschreitender Hypothekarkredite an Luxemburg liegt bei 35 Mio. EUR, 
was etwa 0,1 % des gesamten inländischen Hypothekenmarkts für 
Wohnimmobilien in Luxemburg im Dezember 2020 entspricht. Eine 
gegenseitige Anerkennung wird nur verlangt, sobald sowohl der länder­
spezifische Schwellenwert als auch der institutsspezifische Schwellen­
wert überschritten werden. 

Niederlande: 

Ein durchschnittliches Mindestrisikogewicht, das von IRB-Kreditinstituten 
in Bezug auf ihre Portfolios von Risikopositionen gegenüber natürlichen 
Personen angewendet wird, die durch in den Niederlanden belegene Wohn­ 
immobilien besichert sind. Für jede einzelne Risikoposition, die in den An­ 
wendungsbereich der Maßnahme fällt, wird einem Teil des Kredits, der 
55 % des Marktwerts der zur Besicherung des Kredits dienenden Immobilie 
nicht übersteigt, ein Risikogewicht von 12 % zugewiesen, und dem verblei­ 
benden Teil des Kredits ein Risikogewicht von 45 %. Das durchschnittliche 
Mindestrisikogewicht des Portfolios ist der risikopositionsgewichtete Durch­ 
schnitt der Risikogewichte der einzelnen Kredite. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 angewendete niederländische Maßnahme 
schreibt ein durchschnittliches Mindestrisikogewicht für das Portfolio 
mit Risikopositionen der IRB-Kreditinstitute gegenüber natürlichen Per­
sonen vor, die durch Grundpfandrechte auf in den Niederlanden bele­
gene Wohnimmobilien besichert sind. Kredite, die unter die nationale 
Hypothekengarantie fallen, sind von der Maßnahme ausgenommen. 

2. Das durchschnittliche Mindestrisikogewicht ist wie folgt zu berechnen: 

a) Für jede einzelne Risikoposition, die in den Anwendungsbereich der 
Maßnahme fällt, wird dem Teil des Kredits, der 55 % des Marktwerts 
der zur Besicherung des Kredits dienenden Immobilie nicht über­
steigt, ein Risikogewicht von 12 % zugewiesen und dem verbleiben­
den Teil des Kredits ein Risikogewicht von 45 %. Die für diese 
Berechnung zu verwendende Beleihungsquote sollte gemäß den gel­
tenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bestimmt 
werden. 

▼M19
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b) Das durchschnittliche Mindestrisikogewicht des Portfolios ist der ri­
sikopositionsgewichtete Durchschnitt der Risikogewichte der einzel­
nen Kredite, berechnet wie vorstehend erläutert. Von der Maßnahme 
ausgenommene Einzelkredite werden bei der Berechnung des durch­
schnittlichen Mindestrisikogewichts nicht berücksichtigt. 

3. Diese Maßnahme ersetzt nicht die bestehenden Eigenkapitalanforderun­
gen, die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt sind und sich 
daraus ergeben. Banken, für die die Maßnahme gilt, müssen das durch­
schnittliche Risikogewicht des Teils des Hypothekenportfolios, der in 
den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fällt, sowohl auf der Grund­
lage der regelmäßig geltenden Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 als auch auf der Grundlage der im Rahmen der Maßnahme 
dargelegten Methode berechnen. Bei der Berechnung ihrer Eigenkapita­
lanforderungen müssen sie anschließend das höhere der beiden durch­
schnittlichen Risikogewichte anwenden. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

4. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die niederländische Maß­
nahme ihrerseits anzuerkennen und auf im Inland zugelassene 
IRB-Kreditinstitute anzuwenden, bei denen Risikopositionen gegenüber 
natürlichen Personen bestehen, die durch in den Niederlanden belegene 
Wohnimmobilien besichert sind, da ihr Bankensektor über ihre Zweig­
stellen direkt oder indirekt dem Systemrisiko auf dem niederländischen 
Wohnimmobilienmarkt ausgesetzt sein kann oder werden könnte. 

5. Im Einklang mit Empfehlung C Absatz 2 wird den jeweiligen Behörden 
empfohlen, innerhalb der in Empfehlung C Absatz 3 genannten Frist 
dieselbe Maßnahme wie diejenige umzusetzen, die von der aktivierenden 
Behörde in den Niederlanden umgesetzt wurde. 

6. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Den 
jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertige Maßnahme bis 
spätestens vier Monate nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erlassen. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

7. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwelle zur Steuerung der potenziellen Anwendung des 
De-minimis-Prinzips durch die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme 
gegenseitig anerkennen. Institute können von dem durchschnittlichen 
Mindestrisikogewicht für das Portfolio mit Risikopositionen der 
IRB-Kreditinstitute gegenüber natürlichen Personen, die durch Grund­
pfandrechte auf in den Niederlanden belegene Wohnimmobilien besi­
chert sind, ausgenommen werden, wenn dieser Wert 5 Mrd. EUR nicht 
übersteigt. Kredite, die unter die nationale Hypothekengarantie fallen, 
werden nicht auf die Wesentlichkeitsschwelle angerechnet. 

8. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 5 Mrd. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden können daher an­
stelle der Anwendung des empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls 
einen niedrigeren Schwellenwert für ihr Land festsetzen oder die Maß­
nahme ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. 

▼M19
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Norwegen: 

— eine Systemrisikopufferquote von 4,5 % für Risikopositionen in Norwe­ 
gen, die gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU in der gemäß den 
Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Abkommen) zum 31. Dezember 2022 für und in Norwegen an­ 
zuwendenden Fassung (nachfolgend die „CRD in der zum 31. Dezember 
2022 für und in Norwegen anzuwendenden Fassung“) auf alle in Norwe­ 
gen zugelassenen Kreditinstitute angewendet wird; 

▼M26 
— eine Untergrenze von 20 % für die (risikopositionsgewichteten) durch­ 

schnittlichen Risikogewichte für durch Wohnimmobilien besicherte Risi­ 
kopositionen in Norwegen nach Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Zif­ 
fer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Geltung in Norwegen bis 
zum 30. Juni 2025, die ab dem 1. Juli 2025 auf eine Untergrenze von 
25 % angehoben und auf in Norwegen zugelassene Kreditinstitute ange­ 
wendet wird, welche zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den 
auf internen Ratings basierenden (IRB) Ansatz verwenden; 

— eine Untergrenze von 35 % für die (risikopositionsgewichteten) durch­ 
schnittlichen Risikogewichte für durch Gewerbeimmobilien besicherte 
Risikopositionen in Norwegen nach Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d 
Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Geltung in Norwegen, 
die auf in Norwegen zugelassene Kreditinstitute angewendet wird, welche 
zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den IRB-Ansatz 
verwenden. 

I. Beschreibung der Maßnahmen 

1. Mit Wirkung vom 31. Dezember 2020 hat das Finansdepartementet (das 
norwegische Finanzministerium) die folgenden drei makroprudenziellen 
Maßnahmen eingeführt: i) einen Systemrisikopuffer für Risikopositionen 
in Norwegen gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU; ii) eine 
Risikogewichtsuntergrenze für durch Wohnimmobilien besicherte Risi­
kopositionen in Norwegen gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d 
Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Geltung in Norwegen 
bis zum 30. Juni 2025, die ab dem 1. Juli 2025 auf eine Untergrenze von 
25 % angehoben wird; und iii) eine Risikogewichtsuntergrenze für durch 
Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen in Norwegen gemäß 
Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 mit Geltung für und in Norwegen. 

2. Die Systemrisikopufferquote liegt bei 4,5 % und gilt für die inländischen 
Risikopositionen aller in Norwegen zugelassenen Kreditinstitute auf kon­
solidierter und teilkonsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis. 

3. Die Risikogewichtsuntergrenze für Wohnimmobilien ist eine institutsspe­
zifische durchschnittliche Risikogewichtsuntergrenze für durch Wohn­
immobilien besicherte Risikopositionen in Norwegen, die auf 
IRBA-Kreditinstitute auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis so­
wie auf Einzelbasis anwendbar ist. Die Risikogewichtsuntergrenze für 
Immobilien betrifft das risikopositionsgewichtete durchschnittliche Risi­
kogewicht des Wohnimmobilienportfolios. Durch Wohnimmobilien be­
sicherte norwegische Risikopositionen sind als Risikopositionen aus dem 
Mengengeschäft zu verstehen, die durch Immobilien in Norwegen besi­
chert sind. 

4. Die Risikogewichtsuntergrenze für Gewerbeimmobilien ist eine instituts­
spezifische durchschnittliche Risikogewichtsuntergrenze für durch Ge­
werbeimmobilien besicherte Risikopositionen in Norwegen, die auf 
IRBA-Kreditinstitute auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis so­
wie auf Einzelbasis anwendbar ist. Die Risikogewichtsuntergrenze für 
Immobilien betrifft das positionsgewichtete durchschnittliche Risikoge­
wicht des Gewerbeimmobilienportfolios. Durch Gewerbeimmobilien be­
sicherte norwegische Risikopositionen sind als Risikopositionen gegen­
über Unternehmen zu verstehen, die durch Immobilien in Norwegen 
besichert sind. 

▼M19
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II. Gegenseitige Anerkennung 

5a. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die norwegischen Maßnah­
men für Risikopositionen in Norwegen gemäß Artikel 134 Absatz 1 der 
Richtlinie 2013/36/EU bzw. Artikel 458 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 gegenseitig anzuerkennen. Da es aufgrund der gegenseiti­
gen Anerkennung der Systemrisikopufferquote auf konsolidierter, teil­
konsolidierter und Einzelbasis gemäß der Empfehlung ESRB/2024/7 
des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken ( 1 ) für die jeweiligen 
Behörden möglicherweise erforderlich sein könnte, eine neue Gegensei­
tigkeitsregelung zu erlassen oder bestehende nationale Maßnahmen zur 
gegenseitigen Anerkennung des norwegischen Systemrisikopuffers zu 
ändern, gilt für die Umsetzung der Gegenseitigkeitsregelungen der üb­
liche Übergangszeitraum von drei Monaten nach der Veröffentlichung 
der Empfehlung ESRB/2024/7 im Amtsblatt der Europäischen Union. 

▼M26 
5b. Auf Ersuchen des Finansdepartementet wird empfohlen, dass die jewei­

ligen Behörden sowohl die norwegische Systemrisikopuffer-Maßnahme 
als auch die Risikogewichtsuntergrenzen gegenseitig anerkennen, indem 
sie diese Maßnahmen auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis so­
wie auf Einzelbasis anwenden, unabhängig davon, ob die betreffenden 
Risikopositionen über Tochterunternehmen oder Zweigstellen gehalten 
werden oder aus der direkten grenzüberschreitenden Kreditvergabe 
resultieren. 

▼M23 
6. Sind gemäß Empfehlung C Absatz 2 dieselben makroprudenziellen Maß­

nahmen in ihrem Land nicht vorgesehen, wird den jeweiligen Behörden 
empfohlen, nach Abstimmung mit dem ESRB diejenigen in ihrem Land 
zulässigen makroprudenziellen Maßnahmen anzuwenden, die in ihrer 
Wirkung den vorstehenden, zur gegenseitigen Anerkennung empfohle­
nen Maßnahmen am gleichwertigsten sind. Den jeweiligen Behörden 
wird empfohlen, die gleichwertigen Maßnahmen zur gegenseitigen An­
erkennung der Systemrisikopufferquote innerhalb von drei Monaten nach 
der Veröffentlichung der Empfehlung ESRB/2024/7 im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu erlassen. 

▼M19 
III. Wesentlichkeitsschwelle 

8. Die Maßnahmen werden ergänzt durch institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwellen auf der Grundlage von Risikopositionen in Norwegen 
zur Steuerung der potenziellen Anwendung des De-minimis-Prinzips 
durch die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme wie folgt gegenseitig 
anerkennen: 

▼M23 
a) für den Systemrisikopuffer liegt die Wesentlichkeitsschwelle bei ei­

nem risikogewichteten Positionsbetrag von 5 Mrd. NOK, was etwa 
0,16 % des gesamten risikogewichteten Positionsbetrags der in Nor­
wegen berichtspflichtigen Kreditinstitute entspricht. Alle über Toch­
terunternehmen oder Zweigstellen gehaltene oder sich aus der direk­
ten grenzüberschreitenden Kreditvergabe ergebenden Risikopositio­
nen sollten in die Berechnung der Risikopositionen einbezogen wer­
den, die anhand der Wesentlichkeitsschwelle bewertet werden; 

▼M26 
b) der Schwellenwert für die Wesentlichkeit für die Risikogewichts­

untergrenze bei Wohnimmobilien wird auf 37,8 Mrd. NOK fest­
gesetzt, was 1 % der Bruttovergabe von Wohnimmobilienkrediten 
der Institute an norwegische Kunden zum 30. September 2024 ent­
spricht. Der Schwellenwert für die Wesentlichkeit sollte auf konsoli­
dierter und teilkonsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis bewertet 
werden. Bei der Bewertung auf teilkonsolidierter oder konsolidierter 
Basis sollten alle über Zweigstellen und direkte grenzüberschreitende 
Kreditvergabe sowie über Tochterunternehmen gehaltenen Risiko­
positionen in die Berechnung der Risikopositionen einbezogen wer­
den, die anhand des Schwellenwerts für die Wesentlichkeit bewertet 
werden; 

▼M23 

( 1 ) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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c) der Schwellenwert für die Wesentlichkeit für die Risikogewichts­
untergrenze bei Gewerbeimmobilien wird auf 9,3 Mrd. NOK fest­
gesetzt, was 1 % der Bruttovergabe von besicherten Gewerbeimmo­
bilienkrediten an norwegische Kunden zum 30. September 2024 ent­
spricht. Der Schwellenwert für die Wesentlichkeit sollte auf konsoli­
dierter und teilkonsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis bewertet 
werden. Bei der Bewertung auf teilkonsolidierter oder konsolidierter 
Basis sollten alle über Zweigstellen und direkte grenzüberschreitende 
Kreditvergabe sowie über Tochterunternehmen gehaltenen Risiko­
positionen in die Berechnung der Risikopositionen einbezogen wer­
den, die anhand des Schwellenwerts für die Wesentlichkeit bewertet 
werden. 

▼M19 
9. Im Einklang mit Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 können 

die jeweiligen Behörden des betroffenen Mitgliedstaates einzelnen im 
Inland zugelassenen Kreditinstituten mit unwesentlichen Risikopositionen 
in Norwegen eine Ausnahme gewähren. Risikopositionen gelten als un­
wesentlich, wenn sie unter den institutsspezifischen Wesentlichkeits­
schwellen gemäß Absatz 8 liegen. Bei der Anwendung der Wesentlich­
keitsschwellen sollten die jeweiligen Behörden die Wesentlichkeit der 
Risikopositionen überwachen. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, 
die norwegischen Maßnahmen auf einzelne zuvor ausgenommene, im 
Inland zugelassene Kreditinstitute anzuwenden, sobald die in Absatz 8 ge­
nannten Wesentlichkeitsschwellen überschritten werden. 

10. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellen die in Ab­
satz 8 genannten Wesentlichkeitsschwellen empfohlene Höchstgrenzen 
dar. Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden können daher 
anstelle der Anwendung der empfohlenen Schwellenwerte gegebenenfalls 
niedrigere Schwellenwerte für ihr Land festsetzen oder die Maßnahmen 
ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. 

11. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Norwegen zugelassen sind, können die jeweiligen Be­
hörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Emp­
fehlung ESRB/2015/2 beschließen, die norwegischen Maßnahmen ihrer­
seits nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden 
die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein Kredit­
institut die jeweiligen Wesentlichkeitsschwellen überschreitet, wird den 
jeweiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung der norwegischen 
Maßnahmen empfohlen. 

Schweden 

— eine kreditinstitutsspezifische Untergrenze von 25 % für die risikoposi­ 
tionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die auf das Portfolio 
an durch Immobilien besicherten Risikopositionen aus dem Mengen­ 
geschäft gegenüber Schuldnern mit Sitz in Schweden gemäß Artikel 458 
Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an­ 
gewendet werden, für in Schweden zugelassene Kreditinstitute, die bei 
der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den IRB-Ansatz 
verwenden; 

— eine kreditinstitutsspezifische Untergrenze von 35 % für die risikoposi­ 
tionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die auf das Portfolio 
an durch Gewerbeimmobilien (in Schweden belegene Immobilien, die für 
gewerbliche Zwecke gehalten werden, um Mieteinnahmen zu erzielen) 
besicherten Risikopositionen gegenüber Unternehmen angewendet wer­ 
den, und eine kreditinstitutsspezifische Untergrenze von 25 % für die 
risikopositionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die auf 
das Portfolio an durch Wohnimmobilien (in Schweden belegene Wohn­ 
gebäude, die über mehr als drei Wohnungen verfügen und die für ge­ 
werbliche Zwecke gehalten werden, um Mieteinnahmen zu erzielen) be­ 
sicherten Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Schweden gemäß 
Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 angewendet werden, für in Schweden zugelassene Kredit­ 
institute, die zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den 
IRB-Ansatz verwenden. 

▼M26
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I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 angewendete und den in Schweden zugelasse­
nen IRBA-Kreditinstituten auferlegte schwedische Maßnahme besteht aus 
einer kreditinstitutsspezifischen Untergrenze von 25 % für die risikoposi­
tionsgewichteten durchschnittlichen Risikogewichte, die auf das Portfolio 
an durch Immobilien besicherten Risikopositionen aus dem Mengen­
geschäft gegenüber Schuldnern mit Sitz in Schweden angewendet wer­
den. Der risikopositionsgewichtete Durchschnitt entspricht dem Durch­
schnitt der Risikogewichtungen der einzelnen Risikopositionen gemäß 
Berechnung nach Artikel 154 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, ge­
wichtet nach dem jeweiligen Risikopositionswert. Die Maßnahme gilt auf 
konsolidierter Basis und auf Einzelbasis. 

2. Die gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer iv der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 angewendete und den in Schweden zugelasse­
nen IRBA-Kreditinstituten auferlegte schwedische Maßnahme besteht aus 
einer kreditinstitutsspezifischen Untergrenze von 35 % für die risikoposi­
tionsgewichteten Risikogewichte, die auf bestimmte durch Gewerbeim­
mobilien besicherte Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Schwe­
den angewendet werden, und einer kreditinstitutsspezifischen Unter­
grenze von 25 % für die risikopositionsgewichteten Risikogewichte, die 
auf bestimmte durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen ge­
genüber Unternehmen in Schweden angewendet werden. Der positions­
gewichtete Durchschnitt entspricht dem Durchschnitt der Risikogewich­
tungen der einzelnen Risikopositionen gemäß Berechnung nach Arti­
kel 153 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, gewichtet nach dem jewei­
ligen Risikopositionswert. Diese Maßnahme gilt nicht für Risikopositio­
nen gegenüber Unternehmen, die durch Folgendes besichert sind: i) land­
wirtschaftliche Grundstücke, ii) Grundstücke, die sich unmittelbar im 
Eigentum von Gemeinden, Staaten oder regionalen Gebietskörperschaften 
befinden, iii) Grundstücke, die zu mehr als 50 % für das eigene Unter­
nehmen genutzt werden, und iv) Mehrfamilienhäuser, bei denen der 
Zweck der Immobilie nicht gewerblicher Art ist (z. B. Wohnungseigen­
tümergemeinschaften, die sich im Eigentum der Bewohner befinden und 
keinen Erwerbszweck verfolgen) oder die über weniger als vier Wohnun­
gen verfügen. Die Maßnahme gilt auf konsolidierter Basis und auf Ein­
zelbasis. 

▼M19 
II. Gegenseitige Anerkennung 

▼M25 
3. Gemäß Artikel 458 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird 

den jeweiligen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten empfohlen, die 
schwedischen Maßnahmen ihrerseits anzuerkennen und auf im Inland 
zugelassene IRBA-Kreditinstitute anzuwenden, die über für Schweden 
bedeutende Risikopositionen verfügen, einschließlich durch Wohnimmo­
bilien besicherte Risikopositionen aus dem Mengengeschäft und durch 
Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen gegenüber 
Unternehmen. Die gegenseitige Anerkennung sollte auf konsolidierter 
und teilkonsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis gelten, unabhängig 
davon, ob die Risikopositionen über Tochterunternehmen oder Zweig­
stellen gehalten werden oder aus einer direkten grenzüberschreitenden 
Kreditvergabe resultieren. Gemäß Empfehlung C Absatz 2 wird den 
jeweiligen Behörden empfohlen, die gleiche Maßnahme, die von der 
aktivierenden Behörde in Schweden angewendet wird, bis spätestens 
drei Monate nach Veröffentlichung dieser Empfehlung im Amtsblatt 
der Europäischen Union umzusetzen. 

▼M25
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4. Stehen in ihrem Land nicht die gleichen makroprudenziellen Maßnahmen 
zur Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit 
dem ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende ma­
kroprudenzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der ge­
nannten gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist. Den jewei­
ligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertigen Maßnahmen bis spä­
testens vier Monate nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erlassen ( 1 ). 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

5. Die Maßnahmen werden ergänzt durch eine institutsspezifische Wesent­
lichkeitsschwelle von 5 Mrd. SEK für jede der in Absatz 1 bzw. 2 
beschriebenen Maßnahmen zur Steuerung der potenziellen Anwendung 
des De-minimis-Prinzips durch die jeweiligen Behörden, die die Maß­
nahmen gegenseitig anerkennen. 

▼M25 
6. Im Einklang mit Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 können 

die jeweiligen Behörden des betroffenen Mitgliedstaates für die in Ab­
satz 1 bzw. 2 beschriebenen Maßnahmen einzelnen im Inland zugelas­
senen IRBA-Kreditinstituten mit Risikopositionen unterhalb des Schwel­
lenwerts für die Wesentlichkeit von 5 Mrd. SEK eine Ausnahme gewäh­
ren. Bei der Anwendung des Schwellenwerts für die Wesentlichkeit soll­
ten die jeweiligen Behörden die Wesentlichkeit der Risikopositionen 
überwachen. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die entsprechen­
den schwedischen Maßnahmen auf einzelne zuvor ausgenommene, im 
Inland zugelassene Kreditinstitute anzuwenden, sobald ein Kreditinstitut 
für diese Maßnahme den Schwellenwert für die Wesentlichkeit von 
5 Mrd. SEK überschreitet. Die Wesentlichkeit von Risikopositionen 
sollte auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis sowie auf Einzelbasis 
bewertet werden; bei der Bewertung auf teilkonsolidierter und konsoli­
dierter Basis sollten alle über Tochterunternehmen oder Zweigniederlas­
sungen gehaltenen oder aus der direkten grenzüberschreitenden Kredit­
vergabe resultierenden Risikopositionen in die Berechnung der anhand 
des Schwellenwerts für die Wesentlichkeit bewerteten Risikopositionen 
einbezogen werden. 

7. Sofern kein im Inland zugelassenes IRBA-Kreditinstitut über Tochter­
unternehmen oder Zweigstellen in Schweden und/oder die direkte grenz­
überschreitende Kreditvergabe Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 
gemäß Absatz 1 in Höhe von mehr als 5 Mrd. SEK hat, können die 
jeweiligen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Ab­
schnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 beschließen, die schwedische 
Maßnahme ihrerseits nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die je­
weiligen Behörden die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. 
Sobald ein im Inland zugelassenes IRBA-Kreditinstitut den Schwellen­
wert von 5 Mrd. SEK überschreitet, wird den jeweiligen Behörden die 
gegenseitige Anerkennung der in Absatz 1 beschriebenen Maßnahme 
empfohlen. 

8. Sofern keine im Inland zugelassene IRBA-Kreditinstitute über Tochter­
unternehmen oder Zweigstellen in Schweden und/oder die direkte grenz­
überschreitende Kreditvergabe Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
gemäß Absatz 2 in Höhe von mehr als 5 Mrd. SEK haben, können die 
jeweiligen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Ab­
schnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 beschließen, die schwedische 
Maßnahme ihrerseits nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die je­
weiligen Behörden die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. 
Sobald ein im Inland zugelassenes IRBA-Kreditinstitut den Schwellen­
wert von 5 Mrd. SEK überschreitet, wird den jeweiligen Behörden die 
gegenseitige Anerkennung der in Absatz 2 beschriebenen Maßnahme 
empfohlen. 

▼M19 

( 1 ) Siehe Empfehlung ESRB/2019/1 für die am 31. Dezember 2018 aktivierte makropruden­
zielle Maßnahme.
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9. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 5 Mrd. SEK eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden können daher an­
stelle der Anwendung des empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls 
einen niedrigeren Schwellenwert für ihr Land festsetzen oder die Maß­
nahmen ohne jegliche Wesentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. 

Portugal 

Eine sektorale Systemrisikopufferquote von 4 % für alle 
IRB-Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen Per­ 
sonen, die durch Wohnimmobilien mit in Portugal belegenen Sicherheiten 
besichert sind. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die portugiesische Maßnahme, die gemäß Artikel 133 der Richt­
linie 2013/36/EU und auf der obersten Konsolidierungsebene angewen­
det wird, führt für IRB-Risikopositionen aus dem Mengengeschäft ge­
genüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien mit in Portu­
gal belegenen Sicherheiten besichert sind (sowohl nicht ausgefallene als 
auch ausgefallene Risikopositionen), eine neue sektorale Systemrisiko­
pufferquote von 4 % ein. 

2. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit gegenüber ku­
mulierten Anfälligkeiten des Hypothekarkreditbestands bei einem poten­
ziellen Konjunkturabschwung und/oder einer unerwarteten erheblichen 
Korrektur der Wohnimmobilienpreise zu erhöhen. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

3. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die portugiesische Maßnahme 
ihrerseits anzuerkennen und auf IRB-Risikopositionen aus dem Mengen­
geschäft gegenüber natürlichen Personen anzuwenden, die durch Wohn­
immobilien mit in Portugal belegenen Sicherheiten besichert sind (so­
wohl nicht ausgefallene als auch ausgefallene Risikopositionen). Alter­
nativ kann die Maßnahme durch Verwendung des folgenden Anwen­
dungsbereichs bei den COREP-Meldungen gegenseitig anerkannt wer­
den: durch in Portugal belegene Wohnimmobilien besicherte 
IRB-Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber natürlichen 
Personen (sowohl nicht ausgefallene als auch ausgefallene Risikoposi­
tionen). 

4. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. 

5. Auf Ersuchen der Banco de Portugal wird den jeweiligen gegenseitig 
anerkennenden Behörden empfohlen, die portugiesische Maßnahme ih­
rerseits anzuerkennen und auf der obersten Konsolidierungsebene 
anzuwenden. 

6. Den jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden wird empfohlen, 
sicherzustellen, dass die Gegenseitigkeitsregelung ab dem 1. Oktober 
2024 gilt und eingehalten wird. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

7. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwelle auf der Grundlage von Risikopositionen in Portugal zur 
Steuerung der potenziellen Anwendung des De-minimis-Prinzips durch 
die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme gegenseitig anerkennen. 
Kreditinstitute können von der Anforderung einer sektoralen Systemrisi­
kopufferquote ausgenommen werden, solange ihre entsprechenden sek­
toralen Risikopositionen 1 Mrd. EUR nicht übersteigen, was etwa 1 % 
des Bestands an Wohnungsbaukrediten in Portugal entspricht. 

▼M19
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8. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 1 Mrd. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen Behörden können daher anstelle der Anwendung des 
empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls einen niedrigeren Schwel­
lenwert für ihr Land festsetzen oder die Maßnahme ohne jegliche We­
sentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. Bei der Festsetzung der 
Wesentlichkeitsschwelle sollten die jeweiligen Behörden die benannten 
makroprudenziellen Risikopositionen eines einzelnen Finanzdienstleisters 
in Portugal berücksichtigen, und bewerten, ob sie als unwesentlich an­
gesehen werden können. 

9. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Portugal zugelassen sind, können die jeweiligen Be­
hörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Emp­
fehlung ESRB/2015/2 beschließen, die portugiesischen Maßnahmen ih­
rerseits nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behör­
den die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein 
Kreditinstitut die jeweiligen Wesentlichkeitsschwellen überschreitet, 
wird den jeweiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung der portu­
giesischen Maßnahmen empfohlen. 

Dänemark 

▼M21 
Eine sektorale Systemrisikopufferquote von 7 % für alle Arten von Risiko­ 
positionen in Dänemark gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, 
die im Grundstücks- und Wohnungswesen und im Bereich der Erschließung 
von Grundstücken und als Bauträger tätig sind, die nach Maßgabe der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Union gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 ermittelt wurden, wobei der Teil jeder 
Risikoposition mit einer Beleihungsquote im Bereich von 0 % bis 15 % 
von den Risikopositionen ausgenommen ist, für die die sektorale Systemri­ 
sikopufferquote gilt. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die sektorale Systemrisikopufferquote von 7 % gilt für alle inländischen 
Kreditinstitute. 

2. Sie gilt für alle Arten von Risikopositionen in Dänemark gegenüber 
nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die im Grundstücks- und Woh­
nungswesen, mit Ausnahme von sozialen Wohnungsbaugesellschaften 
und Wohnungsbaugenossenschaften, und im Bereich der Erschließung 
von Grundstücken und als Bauträger tätig sind. Die relevanten Wirt­
schaftszweige des Schuldners werden unter Verweis auf die statistische 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Union gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 spezifiziert ( 1 ). 

3. Der Teil jeder Risikoposition mit einer Beleihungsquote im Bereich von 
0 % bis 15 % ist von den Risikopositionen ausgenommen, für die die 
sektorale Systemrisikopufferquote gilt. Die Beleihungsquote wird be­
rechnet, indem die Risikoposition durch den gesamten aktuellen (ge­
schätzten) Marktwert der als Sicherheit gestellten Immobilien geteilt 
wird. 

4. Die Maßnahme wird auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis 
angewandt. 

▼M19 

( 1 ) Die Festlegung bestimmter Teilgruppen sektoraler Risikopositionen, auf welche die sek­
torale Systemrisikopufferquote angewandt wird, beruht auf den EBA-Leitlinien zu den 
geeigneten Teilgruppen sektoraler Risikopositionen, auf die zuständige oder benannte 
Behörden gemäß Artikel 133 Absatz 5 Buchstabe f der Richtlinie 2013/36/EU (EBA- 
GL-2020-13) einen Systemrisikopuffer anwenden können, abrufbar auf der Website der 
EBA unter www.eba.europa.eu.
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II. Gegenseitige Anerkennung 

5. Den jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden wird empfohlen, 
die dänische Maßnahme ihrerseits anzuerkennen und auf alle Arten 
von Risikopositionen in Dänemark gegenüber nichtfinanziellen Kapital­
gesellschaften anzuwenden, die spezifische Wirtschaftstätigkeiten aus­
üben, die wie folgt bestimmt werden: „Grundstücks- und Wohnungs­
wesen“ gemäß NACE ( 1 )-Kode „L“, mit Ausnahme von sozialen Woh­
nungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften und „Er­
schließung von Grundstücken; Bauträger“ (41.1) gemäß NACE-Kode 
„F“. Von diesen Risikopositionen sollte der Teil jeder Risikoposition 
mit einer Beleihungsquote im Bereich von 0 % bis 15 % abgezogen 
werden. 

6. Auf Ersuchen des dänischen Ministeriums für Industrie, Wirtschaft und 
Finanzen wird den jeweiligen Behörden empfohlen, die dänische Maß­
nahme ihrerseits anzuerkennen und auf Einzelbasis und auf konsolidier­
ter Basis anzuwenden. 

7. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten 
gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der 
Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII 
Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. 

8. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, diese Maßnahme innerhalb von 
drei Monaten nach Veröffentlichung dieser Empfehlung im Amtsblatt 
der Europäischen Union gegenseitig anzuerkennen. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

9. Die Maßnahme wird ergänzt durch eine institutsspezifische Wesentlich­
keitsschwelle auf der Grundlage von Risikopositionen in Dänemark zur 
Steuerung der potenziellen Anwendung des De-minimis-Prinzips durch 
die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme gegenseitig anerkennen. 
Kreditinstitute können von der Anforderung einer sektoralen Systemrisi­
kopufferquote ausgenommen werden, solange ihre entsprechenden sek­
toralen Risikopositionen 200 Mio. EUR nicht übersteigen, was etwa 
0,3 % der Gesamtrisikopositionen gegenüber Immobiliengesellschaften 
in Dänemark entspricht. 

10. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 200 Mio. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen Behörden können daher anstelle der Anwendung des 
empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls einen niedrigeren Schwel­
lenwert für ihr Land festsetzen oder die Maßnahme ohne jegliche We­
sentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. Bei der Festsetzung der 
Wesentlichkeitsschwelle sollten die jeweiligen Behörden die benannten 
makroprudenziellen Risikopositionen eines einzelnen Finanzdienstleisters 
in Dänemark berücksichtigen, und bewerten, ob sie als unwesentlich 
angesehen werden können. 

11. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Dänemark zugelassen sind, können die jeweiligen Be­
hörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Emp­
fehlung ESRB/2015/2 beschließen, die dänischen Maßnahmen ihrerseits 
nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden die 
Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein Kreditinsti­
tut die jeweiligen Wesentlichkeitsschwellen überschreitet, wird den je­
weiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung der dänischen Maß­
nahmen empfohlen. 

▼M21 

( 1 ) NACE Rev. 2, Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Ge­
meinschaft, Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.
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Italien: 

Eine Systemrisikopufferquote von 0,5 % für alle in Italien belegenen Kre­ 
ditrisikopositionen und Gegenparteiausfallrisikopositionen, die vom 31. De­ 
zember 2024 bis zum 29. Juni 2025 anwendbar ist; Anhebung der System­ 
risikopufferquote auf 1 % für alle in Italien belegenen Kreditrisikopositio­ 
nen und Gegenparteiausfallrisikopositionen, anwendbar ab dem 30. Juni 
2025. 

I. Beschreibung der Maßnahme 

1. Die gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU angewandte italie­
nische Maßnahme besteht aus der Anwendung eines Systemrisikopuffers 
auf in Italien belegene Kreditrisikopositionen und Gegenparteiausfallrisi­
kopositionen aller in Italien zugelassenen Kreditinstitute auf Einzelbasis 
und auf konsolidierter Basis. 

2. Ab dem 31. Dezember 2024 gilt eine Systemrisikopufferquote von 0,5 %, 
die ab dem 30. Juni 2025 auf 1 % angehoben wird. 

II. Gegenseitige Anerkennung 

3. Den jeweiligen gegenseitig anerkennenden Behörden wird empfohlen, 
die italienische Maßnahme ihrerseits anzuerkennen, indem sie sie auf 
in Italien belegene Kreditrisikopositionen und Gegenparteiausfallrisiko­
positionen der Banken anwenden. Die Maßnahme kann durch Verwen­
dung des folgenden Anwendungsbereichs bei den COREP-Meldungen 
gegenseitig anerkannt werden: Geografische Aufschlüsselung der Risiko­
positionen nach Sitz des Schuldners, Summe der Risikopositionen ge­
genüber in Italien ansässigen Personen in Zeile 170, Spalte 90 der 
COREP-Tabelle C 09.01 und Zeile 150 Spalte 125 der 
COREP-Tabelle C 09.02. 

4. Auf Ersuchen der Banca d’Italia wird empfohlen, dass die jeweiligen 
Behörden die italienische Maßnahme ihrerseits anerkennen, indem sie sie 
auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis anwenden. 

5. Steht in ihrem Land nicht die gleiche makroprudenzielle Maßnahme zur 
Verfügung, wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem 
ESRB empfohlen, die in ihrem Land zur Verfügung stehende makropru­
denzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der oben ge­
nannten Maßnahme, deren gegenseitige Anerkennung empfohlen wird, 
am nächsten kommt. Dies kann den Erlass von Aufsichtsmaßnahmen 
und -befugnissen gemäß Titel VII Kapitel 2 Abschnitt IV der Richt­
linie 2013/36/EU umfassen. 

6. Es wird empfohlen, dass die jeweiligen Behörden sicherstellen, dass: 

a) eine Gegenseitigkeitsregelung mit einer Quote von 0,5 % vom 31. De­
zember 2024 bis zum 29. Juni 2025 gilt und eingehalten wird; 

b) eine Gegenseitigkeitsregelung mit einer Quote von 1 % ab dem 
30. Juni 2025 gilt und eingehalten wird. 

III. Wesentlichkeitsschwelle 

7. Die Maßnahme wird durch eine institutsspezifische Wesentlichkeits­
schwelle auf der Grundlage der in Italien belegenen Risikopositionen 
ergänzt. Die jeweiligen Behörden, die die Maßnahme gegenseitig an­
erkennen, können Kreditinstitute von der Systemrisikopufferanforderung 
ausnehmen, solange deren entsprechende Risikopositionen die Wesent­
lichkeitsschwelle von 25 Mrd. EUR nicht übersteigen, was etwa 1 % 
aller in Italien belegenen Kreditrisikopositionen und Gegenparteiausfall­
risikopositionen entspricht. Um die entsprechenden Risikopositionen zu 
ermitteln, die in die Berechnung der anhand der Wesentlichkeitsschwelle 
bewerteten Risikopositionen einbezogen werden sollten, sollten die je­
weiligen Behörden mindestens die Risikopositionen berücksichtigen, die 
in den folgenden Anwendungsbereich der COREP-Berichterstattung fal­
len: Geographische Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Sitz des 
Schuldners, Summe der Risikopositionen gegenüber in Italien ansässigen 
Personen in Zeile 170, Spalte 10 der COREP-Tabelle C 09.01 und 
Zeile 150 Spalte 10 der COREP-Tabelle C 09.02. 

▼M20
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8. Alle über Zweigstellen und direkte grenzüberschreitende Kreditvergabe 
und über Tochterunternehmen gehaltenen Risikopositionen sollten in die 
Berechnung der Risikopositionen einbezogen werden, die anhand der 
Wesentlichkeitsschwelle bewertet werden. 

9. Gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 stellt die Wesent­
lichkeitsschwelle von 25 Mrd. EUR eine empfohlene Höchstgrenze dar. 
Die jeweiligen Behörden können daher anstelle der Anwendung des 
empfohlenen Schwellenwerts gegebenenfalls einen niedrigeren Schwel­
lenwert für ihr Land festsetzen oder die Maßnahme ohne jegliche We­
sentlichkeitsschwelle gegenseitig anerkennen. Bei der Festsetzung einer 
Wesentlichkeitsschwelle sollten die jeweiligen Behörden die benannten 
makroprudenziellen Risikopositionen jedes einzelnen Finanzdienstleisters 
in Italien berücksichtigen und bewerten, ob sie als unwesentlich ange­
sehen werden können. 

10. Sofern in den Mitgliedstaaten keine Kreditinstitute mit wesentlichen Ri­
sikopositionen in Italien zugelassen sind, können die jeweiligen Behör­
den der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfeh­
lung ESRB/2015/2 beschließen, die italienische Maßnahme ihrerseits 
nicht anzuerkennen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden die 
Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein Kreditinsti­
tut die empfohlene Wesentlichkeitsschwelle überschreitet, wird den je­
weiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung der italienische Maß­
nahme empfohlen. 

▼M20
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